
 

 

 Info-Z, Lüssiweg 24, 6302 Zug  

T 041 728 12 40, F 041 728 12 46 

mediothek@ksz.ch, www.ksz.ch 
 

Info-Z Benutzungsregeln 

 

 

Allgemeines 

Das Info-Z steht ausschliesslich den Schülerinnen und Schülern, der Lehrerschaft und dem Personal der 

Kantonsschule Zug zur Verfügung. 

 

Öffnungszeiten  

Montag bis Freitag 08.00 – 17.00 Uhr 

Ausserhalb der Öffnungszeiten ist jede Nutzung für einzelne Schüler oder ganze Klassen nur in Absprache 

mit dem Personal des Info-Z und nur in Begleitung einer Lehrperson möglich. 

 

Ausleihbedingungen 

 Medien werden nur gegen Vorweisung eines gültigen Bibliotheksausweises ausgeliehen. 

 Kundinnen und Kunden haften persönlich für die entliehenen Medien.  

 Die Leihfrist für Bücher und Hörbücher beträgt 4 Wochen, für alle anderen Medien 1 Woche.  

 Bereits ausgeliehene Medien können kostenlos vorgemerkt werden. 

 Gleichzeitig dürfen maximal 25 Medien ausgeliehen werden, davon 5 CDs und 2 DVDs. Das Info-Z lehnt 
jede Haftung für Schäden ab, die durch das Abspielen von elektronischen Datenträgern entst ehen. 

 

Mahnwesen 

1. Mahnung: Gebührenfrei 

2. Mahnung: CHF 3.- 

3. Mahnung: CHF 7.- Das betroffene Konto wird gesperrt. 

 

Allgemeines 

 Im Info-Z muss still gearbeitet werden. 

 Für Gruppenarbeiten stehen die Gruppenräume zur Verfügung. Diese müssen vorgängig an der Theke 
reserviert werden. 

 Ganze Klassen haben nur unter ständiger Aufsicht einer Lehrperson Zutritt  zum Info-Z. 

 Computerarbeitsplätze dürfen nicht für Spiele verwendet werden. Auf Anweisung des Personals sind 
sie unverzüglich freizugeben. 

 Formulare für Anschaffungswünsche, Anregungen und Reklamationen stecken im Seitenfach des Brie f-
kastens, der auf dem Korpus neben der Ausleihtheke steht. 

 

Verboten sind 

 Essen und Trinken 

 Herumalbern und -rennen 

 Lautes Sprechen und Telefonieren   

 

 

Verstösse gegen die Info-Z-Regeln sowie Beschädigung oder Verlust von Medien, Geräten und Mobiliar 

können zu Meldung an die Schulleitung führen. Entstandene Kosten werden den Verursachern in Rech-

nung gestellt. 

 

Schul-, Haus- und Disziplinarordnung der Kantonsschule Zug gelten auch im Info-Z. 
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